
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. #.

Die Bestimmungen, welche der Zoll= und Verbrauchs-Steuer-Ordnung
imF.11.des Gesetzes über den Zoll, die Verbrauchs-Steuer von aus-

ländischen Waaren und über den Verkehr zwischen den Prooin=
zen des Staats vorbehalten worden, ertheilen Wir, nach erfordertem Gut-

achten si Staatsraths, hiermit wie folge:
Zum Schutze des inländischen Gewerbfleißes, und zur Sicherun 2. Außiichr#urSicherungder Abdba, soll eine besondere Aufsicht langs der Landesgrenze einem itsð2—der

me Statt finden, dessen Breite nach der Oertlichkeit bestimmt wird. n ru-
§. :. Dieser Raum heißt der Grenzbezirk; seine Begränzung gegendas — Erenh-Bezir

Ausland die Grenzlinie, und gegen das Inland die Binnenlinie.

§. Z. Durch den Grenzbezirk führen besonders bezeichnete Jollstraßen. v.— undNeben.
Alle andere Wege durch denselben sind Nebemwege.

## 4. Gewässer, auf welchen Güter Versendungen Statt finden,, sind
als Jollstraßen anzusehen; wenn sie den Grenzbezirk durchschneiden.

Die Häfen am Meere, mit den polizeilich dazu angewiesenen Ein-
fahrten, sind die Zollstraßen an der Seeseire.

K. S. Der Transport über die Grenze und im Grenzbezirke von allen Krazsport im Grens-=

Heentnen ohne Unterschied, darf in der Regel nur auf den Zollstraßen Statt ahanp Zelstrazßen,
nden.

H. 6. Als Ansnahme von der Regel ist der Transport auf Nebenwegen e# aul. Wehree.
nur zulässig: S#

a) bei Gegenständen, welche völlig abgabenfrei (Tarif Abtheilung I.) und
zugleich unverpackt sind, oder dergestalt vor Augen liegen, daß deren
Beschaffenheit ohne Weitläuftigkeit sogleich erkannt werden kann;

b) bei rohen Erzeugnissen des Bodens und der Viehzucht einer und der-

selben Landwirthschaft, welche entweder ganz im Grenzbezirk liegt, oder
von der Binnenlinie, oder von der Landesgrenze durchschnitten wird, im

letzten Falle jedoch nur unter besonderen, von den Regierungen nach

der Oerklichkeit vorzuschreibenden Aufsichtsmaaßregeln;
) bei völlig abgabefreien Gegenständen, welche verpackt und nicht unter

der Ausnahme zu a. begriffensind, desgleichen bei fremden abgabe-
pflichrigen und inländischen lecchnamigen Gegenständen, welche ihre
Bestimmung nach einem Orte im Grenzbezirke haben, der außer der

Jollstraße liegt;
d) bei der Aucfon solcher Waaren, von welchen weder ein Ausfahrzoll

erhoben, noch die Ausfuhr erwiesen werden muß.
Q 2 In
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In den unter c. und d. aufgestellten Fallen, muß jedoch der Waaren-

fuhrer, welcher im Grenzbezirke Waaren von einem Orte zum anderen in
großerer Entfernung als eine Viertel Meile, oder aus einem Orte imGrenz-

bezirke ins Binnenland, oder ins Ausland, oder durch den Grenzbezirk, oder
aus dem Auslande (welches aber nur über ein Grenz-Zollamt geschehen

darf) nach einem Bestimmungsorte im Grenzbezirke transportirt, sich durch
besonders vorgeschriebene Bescheinigungen gegen die Beamten ausweisen können,
daß ihm die Erlaubniß ertheilt worden, die gehörig bezeichnete Waare in
einer gewissen Frist auf einem bestimmten Wege im Grenzbezirke unverkheilt
transportiren zu mögen.

bbb. am Seestrande. #. 7. An der Küste leidet die Bestimmung C. J. und §.), daß Waaren
nur in bestimmte Häfen einzuführen sind, Ausnahme:

a) bei Fischerfahrzeugen, welche blos frische Produkte des Meeres einführen;
d) bei der Bergung des Strandguts.

4. t n deetde #&amp;## 8. Der Transport von abgabepflichtigen ausländischen und gleichna-
8 migen inlandischen Gegenstanden, uber die Grenzlinie und innerhalb des Grenz-

bezirks, ist nur in den Tagesstunden erlaubt. Als Tagesstunden sollen in

dieser Beziehung angesehen werden:
in den Monaten Jannar, Februar, Oktober, November, Dezember, die

Zeit von 7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends;

in den Monaten März, April, August, September, die Zeit von § Uhr

Morgens bis 8 Uhr Abends;
in den Monaten Mai, Juni, Juli, von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends.

Ausnahmen hiervon finden nur Statt:

) in Ansehung der Waaren, welche mit den gewöhnlichen Posten ver-
sandt werden, oder welche Reisende mit Ertrapost bei sich führen, wel-

ches sich aber auf Transport von Kaufmannsgutern durch Extrapost

nicht erstreckt;
b) wemn in außerordenklichen Fällen die Erlaubniß des betreffenden Haupt-

Zollamts oder Neben-Zollamts erster Klasse, so weit dieses an sich zur

Expedition der Waarentransporte kompetent ist, vor der Ueberschreitung
der Grenz= oder der Binnenlinie ertheilt worden, welche Erlaubniß den
Waarenführer, die Waare selbst, die Straße und die Zeit, für welche

solche gilt, benennen muß.

ua, §. O. Zur Aufsicht sollen auf der Grenzlinie oder zunächst derselben Joll-
Släter, Asage amter und Ansageposten, auf der Binuenlinie selbst aber, wo es fur nothig er-

— achtet wird, noch Kontrollamter errichtet werden. Im Grenzbezirke selbst sollen
Grenzaufseher in allen Richtungen zu Pferde und zu Fuß patrouilliren.

2 riuiabi io. §. 10. Ein jedes Amt und jeder Ansageposten soll ein Schild mit dem
Adler und einer Inschrift erhalten, woraus hervorgeht, welche Behörde dort

lhren Sitz hat.
Die



Die Grenzaufseher sollen mit einem durch die Oberkleidung bedeckten
Brustschilde (worauf der Königliche Namenszug, die Umschrift: Grenzauf-
seher, und einer Nummer) versehen seyn.

Der Minister der Finanzen soll eine, die ganze Monarchie umfassende

Bekanntmachung erlassen, woraus sich ergiebt, welche Zollstraßen gebildet
worden, wo sich die Ansageposten, die Haupt-Zollamter und Neben-Zoll-

dmteg erster Klasse, so wie die Kontrollämter an denselben befinden.

K. II. Die Erhebung des Zolles und der Verbrauchssteuer bei dem Ein-

gange über die Grenzlinie, oder des Ausfuhrzolles bei dem Ausgange, geschieht
durch die Zollämter; sie sind entweder Haupt-Zollämter, oder Neben-Joll-
ä4’mter erster oder zweiter Klasse, oder endlich Kontrollämter.

Bei den Haupt-Zollmtern ist jede Zoll= und BVerbrauchssteuer-Enc-
richtung zulässig,siemagnochsobedeutend seyn, die Einfuhr oder Ausfuhr
betreffen. Sie sind in der Regel an den Grenzen allein ermächtigt, Begleit-
scheine (F. 20. u. f.) zu ertheilen, so wie die Eingangs= und Ausgangs-

Bescheinigungen über Waaren, welche aus einem Länudertheile in den andern

übergehen, und zugleich fremdes Gebiet berühren. Sie allein ertheilen die

Ausgangs-Bescheinigungen über steuerpflichtige unversteuerte Waaren.

Bei den Neben-Zollämtern erster Klasse können nur solche Gegenstände

ohne Unterschied ein= und ausgeführt werden, welche blos den Einfuhrzoll
oder den Ausfuhrzoll entrichten, tragen sie aber auch Verbrauchssteuer, nur
dann, wenn diese von einer ganzen Ladung unter zehn Thaler, oder wenn

die Verbrauchsabgabe, womit der Gegenstand betroffen ist, nicht über einen
Thaler vom Zentner beträgt. Begleitscheine und Ein= oder Ausgangs-Be-

scheinigungen, dürfen sie nur dann ausnahmsweise ausstellen, wenn sie durch

den Minester der Finanzen besonders dazu ermächtigt sind.

Wo örtliche Verhältnisse Neben-Zollämter zweiter Klasse für den
kleinen Grenzverkehr erforderlich machen, sollen deren Erhebungs-Befugnisse
bestimmt, und der Umgegend bekannt gemacht werden.

Kontrollämter haben nur die Befugniß zur Erhebung des AusfuhrzJolles.

K. I2. Die Grenzaufseher sollen sich durchaus mit keiner Gelderhebung

befassen: sie verrichten ihren Dienst nur auf den Ansageposten, oder durch

patrouilliren.
Ansageposten werden da errichtek, wo das Haupt-Zollamt nicht nahe

an der Grenzlinie, sondern weiter in den Grenzbezirk hinein liegt.

Bei den Ansageposten geschieht die Anmeldung eines Waarentrans-
ports, und die Begleitung desselben bis zum Grenz-Zollamte.

Durch den Dienst der Parrouillen, soll die Grenzlinie, der Grenzbezirk

und die Binnenlinie in allen Richtungen ununterbrochen unter Aufsicht gehal-
ken werden.

Die

und Bekanntmachung.

bbb. Befsfugnise der-

Haupt-3Z°##Mmter.,

Reben-Jolldmter er-
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Neben Zollämter zwei-ter Klasse.
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Grenzausseher.
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Die Grenzaufseher, welche sich als solche nach §F. 10. ausweisen,

sind befugt:

a) Frachtfuhrwerke und Heerdenführer anzuhalten, sich ihre Zettel voxzei-
gen zu lassen, und sie, dei Augenscheine nach, mit den Ladungen zu

vergleichen. Stimmen diese nicht überein, so behalten sie die Bezette-
lung an sich, und begleiten die Gegenstände in der Richtung, worin

sie selbige finden, bis zu dem nächsten Grenz= oder Steueramete.

b) Reisende zu Wagen mit Gepäck, oder zu Pferde und zu Fuß mit
Felleisen und dergleichen, welche sie auf einer Zollstraße in der unbe-

zweifelten Richtung nach dem Grenzamte finden, dürken sie gar nicht
anhalten.

It das Grenz-Jollamt aber im Rücken; so können sie, mit Aus-
nahme der mit gewöhnlichen Posten oder Erxtrapost Reisenden, den

Nachweis der geschehenen Meldung fordern. Erfolgt dieser, so müssen
sie Personen und Sachen ohne Störung reisen lassen; im entgegen-
gesetzten Falle aber zum Jollamte zurückführen.

c) Kiepen= und Packenträger, Handfuhrwerke, Banerfuhrwerke, beladene
Lastthiere, welche nicht verpackte Waaren führen, sind sie auf der
Stelle zu revidiren befugt, in sofern es erforderlich ist, um sich Ueber-

zeugung zu verschaffen, daß entweder keine steuerbaren Gegenstände

geladen, oder diese gehörig angemeldet sind. Bei förmlich verpackten
Waaren verfahren sie, entweder wie oben unter a. vorgeschrieben ist,

oder führen solche zur Obrigkeit des nächsten Orts, um mit dieser eine

Nachsuchung vorzune men.

4) Ledig angegebenes Fuhrwerk ohne Ausnahme können sie anhalten, um
Ueberzeugung zu nehmen, daß es wirklich unbeladen ist.

e) Fährer von Schiffsgefäßen, welche weniger als fünf Lasten tragen kön-
nen, sollen auf ihren Anruf, sobald wie zulassig, anhalten, und, je
nachdem die Grenzaufseher es verlangen, entweder deren Ankunft auf

Zollböten abwarten, oder dem Ufer zusteuern, und dort an dazu schick-

lichen Stellen anlegen.

OSteuerbare Gegenstände, welche nicht mit dem vorgeschriebenen Ausweis
versehen sind, damitnicht übereinstimmen, oder aufeiner Straße angetrof-
f#een werden, welche von der darin norgeschriebenen abweicht, sind von

den Grenzaufsehern in Beschlag zu nehmen, und in das nächste Amt ab-

zuliefern.
Wer Fuhrwerk, Gepäck oder steuerbare Gegenstände führk, ist den

Grenzaufsehern bescheiden Folge zu leisten, und dasjenige zu unterlassen
verpflichtet, wodurch er sie in Ausübung ihres Amts hindern würde.

§. 13.
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. 13. Polizei= und Forstbeamte werden hierdurch ausdrücklich verpflich-
tet, die Grenzbesetzung thätig zu unterstützen. Sie haben insbesondere Ver-

letzungen der Steuergesetze, welche bei Ausübung ihres OienfkeszuihrerKennt-
niß fommen, möglichst zu hindern, und auf jeden Fall zur näheren Untersuchun

sogleich anzuzeigen.
Um dieser Berpflichtung vollständig zu genügen, haben sie die Befugniß,

bei erheblichem Verdachte, daß eine Verletzung der Steuergesetze beubsichtigt
werde, Personen und Waaren in soweit anzuhalten, als di#eses den Grenzauf-

sehern selbst verstattet ist. Sie müssen jedoch entweder in ihrer Unifo#rm geklei-
der, oder durch ihre Bestallungen oder durch Brustschilde (F. 10.) sich sogleich
zu legitimiren im Stande seyn.

é. 14. Im Innern werden Steuerämter erster und zweiter Klase gebil-
det, wetchen die Erhebung des Zolles und der Berbrauchssteuer, und die Auf-

sicht auf die Steuerpflichtigen übertragen wird.

Steuerämter erster Klasse sind zu jeder Erhebung des Eingangszolles und.
der Verbrauchssteuer von fremden Gegenständen befugt, welche gesetzlich im
Innern geschehen darf.

Sie nehmen den Auefuhrzoll ein, wenn ihn der Versender im Absen-

dungsorte zahlen will; sie sind im Innern in der NRegel allein befugt, Begteit-
scheine zu ertheilen.

Steuerämter zweiter Klasse dürfen den Ausfichrpoll ohne Ausnahme
erheben.

Den Einfuhrzoll und die Verbrauchssteuer von fremden Waaren sollen

sie, wenn auch die Entrichtung im Innern erlaubt ist, nur dann erheben, wenn

letzterc Abgabe für Einen Empfängerin Einem Transporte nicht über Ein Hun-
dert Thaler betnigt, und derselbe im Bezirk des Steuerames wohnhafft ist.

Für Orte, welche der Sitz eines lebhaften Verkehrs mit gewissen. Ge-
genständen sind, wirdder Minister der Finanzen angemessene Ausnahmen ver-
statten.

Zur Extheilung von. Begleitscheinen sind sie ohne Genehmigung der Re-
gierung nicht ermächtigt, es sey denn, daß die Theilung eined Waarentrans-
poris nach F. 33. nöthig würde.

§5. 75. Smi Grünve vorhanden, zu vermmhen, daß ein Gewerbtrei-

bender sich einer Uebertrekung der Steuergesetze schuldig gemache habe; so sind
zu deren Ausmittelung Revisionen der Waarenlager und Untersuchungen uber die

erfolgte Versteuerung der vorgefundenen Waaren, und selbst Hausvisitationen
zulasig. Es muß jedoch ein dem Steueraufseher vorgesetzter Steuerbeamter nach

Pr#ungdrr Verdachtsgründe die Reoisionoder Bisiration des Waarenlagers keiten;
bei Hausvisit kbingegenein Beamter der Komunatbehorde zugezogen werden.

Ist

i
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—an- Nlcher- Ist begründeter Verdacht vorhanden,k i86 andere Personen ein steuer-
· pflichtcgcssGewerbeheimkehrte-demoderhennuchNiederlage-istetxekpsicchtcgek

Waaren halten, solche bei sich bergen oder dulden, so sollen Nachsuchungen un-

ter Beobachtung obiger Förmlichkeiten, jedoch nur auf schriftliche Anweisung
eines Oberbeamten oder einer höhern Behörde und nur von Sonnenauf= bis
Sonnenuntergang geschehen können.

Leeneenu F. 16. „Die zum Transport von Waarenin und durch den Grenz-Joll-
Seserung wrhurh bezirk auf Nebenwegen erforderlichen Bescheinigungen, werden ertheilt:
rer Legitimation; a) über Gegenstände, welche aus der Fremde eingehen, von dem Grenz-

Sellamte;
b) über Gegenstände, welche aus dem Innern des Landesin den Grenzbe-

zirk eingehen, um darin zu bleiben, oder um ausgeführt zu werden, von
jedem Steueramte oder von einem Kontrollamte auf der Binnenlinke;

P) über Gegenstände, welche von einem Orte des Grenzbezirks zum andern,
aus dem Grenzbezirk über die Landesgrenze ins Ausland, oder über die
Binmenlinie landeimwärts gebracht werden, von dem JollamteimAbsen-

dungsorte, oderin dessen Ermangelung, von dem zunachst belegenen;
) in besonderen Fällen kann verstattet werden, daß die Cigenthümer gewisse

Gegenstände selbst mit Legitimationen versehen, oder daß die Legitima-
tionsscheine von der Ortöbehörde ausgestellt werden. Der Minister der

Finanzen soll hierüber die näheren Bestimmungen treffen.

——7 Betriebe der K 17. Innerhalb des Grenzbezirks können früher bestandene Gewerbe
* mit verbrauchssteuerpflichtigen fremden oder gleichnamigen inländischen Gegen-

ständen nur fortgesetzt und neue nur angefangen und betrieben werden, unter.

Beobachlung derjenigen Vorschriften, welche die Regierung nach der Oertlichkeit
anordnen wird, um das Gewerbs= und Abgaben-Interessezu sichern.

Die deshalb zu erlassenden Verfügungen sollen von beiden Abtheilun-

gen der Regierungen gemeinschaftlich erwogen werden.
#ten Waaren, kie §S. 18. Unter dem Waarerverschluß wird der Verschluß der Waare

.iisrzu dem Zweck verstanden, sich bei Ortsveränderungensicherzustellen,daß die
ersber gna:nMeaare dieselbe bleibt.
au. waf darumter ver. Er beschränkt sich nicht allein auf das Verbleien (PMombage), sondern

standen wird; begreift auch die Anwendung eines jeden andern passenden Verschlußmitrels,
z. B. Versiegelung, in sich. Die Bestimmungen der Amtsinstrukrionen, welche

ie Waarenverschluß betreffen, sollen durch die Amtsblatter zur Kenntniß der
teuerbehörden und des Publikums gebracht werden.

*— er Statt 10. Der Waarenverschluß muß, so weit die Natur der Waare es
V zulaßt, dann Stätt finden:

wenn Waaren unversteuert versendet werden, deren Menge und besondere

Art, bei Ertheilung eines Begleitscheins, nicht so bestimmt ausgedrückt

werden kann, daß eine Verkauschung unmeêglich wäre. 9
r
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Er kann nach der Willkuhr des Versenders statt finden:
wenn es bei vollkommen bekannten Waaren, welche zum Ausgang dekla-

rirt werden, auf den Beweis der wirklich erfolgten Ausfuhr ankommt.

Dem Grenz-Zollamte verbleibt indessen die Befugniß zur nochmaligen
Revision, wenn dasselbe dazu eine Veranlassung findet.

# 20. Das Abfertigungsamt bestimmt allein, welche Art des Verschlus-
ses angewendet werden soll, und welche Zahl von Bleien, Siegeln u. s. w. an-

zulegen ist. Es kann von dem Waagenführer fordern, daß er diejenigen Vor-

richtungen treffe, welche es für nöthig hält, um den Verschluß anzubringen.
Wie die Emballagen, Behufs des Waarenverschlusses, beschaffen seyn

müssen, ergiebt der Inhalt der Amts-Instruktionen der Zollbehörden, welche
nach §. 18. bekannt gemacht werden.

# 21. Das Material an Blei, Lack und Licht, liefert das Abfertigungs-

amt ohne weitere Vergürung, gegen Bezahlung der im Tarif bestimmten Säthze.
Das übrige zu diesen Verrichtungen erforderliche Material muß der Waaren-
führer liefern.

#. 22. Wird der Verschluß durch zufällige Umstände verletzt, so kann der
Inhaber der Waare bei dem nächsten Steueramte erster Klasse auf genaue Unter-

suchung der Thatsache, Revision der Waare und auf neuen Verschluß antragen.

Er läßt sich die darüber aufgenommenen Verhandlungen zustellen und giebe sie
im weiteren Ammeldungsorte ab. Die Regierungen werden alsdann entscheiden,

in wiefern die Wirkungen des verletzten Waarenverschlusses zu mildern sind.
Trifft die unter Verschluß gesetzte Waare ohne, oder mit verletztem Ver-

schluß im Anmeldungsorte ein; so folgt daraus, im Fall des nothwendigen
Waarenverschlusses, das Rechr des Staats, die Emrichtung des höchsten Zoll-

und Verbrauchs-Steuer-Satzes zu verlangen, im Fall des willkührlichen Ver-
schlusses aber die genaueste Revision der Ladung.

g. 23. Die Beamten sollen sich vermöge der Revision, entweder durch
den Augenschein, oder durch Werkzenge, die Ueberzeugung verschaffen, daß die
Gegenstände nach Gat#ung, Zahl, Maaß und Gewicht mit der Angabe überein-
stunmen, und daß, — wenn die Revision der Gefälleberechnung wegen

geschieht — kein mit einer höhern Abgabe belegter Gegenstand, als der ange-

zeigte — wenn es aber auf eine Ausgangsbescheinigung ankommt — daß kein in

der Abgabe niedriger belegter Gegenstand als der angegebene, vorhanden ist.
Geschieht die Vergleichung nach Zahl, Gewicht und Menge, ohne Eröff-

nung der Kollis, Fässer u. s. w., so ist die Waarenreviston blos cine allgemeine.

Fludet außerdem noch Eröffnung Stattc, um sich die Ueberzeugung zu ver-

schaffen, daß dieselbe Gattung Waare, und daß sie in ihrer ursprünglichen
Beschaffenheit vorhanden ist; so ist dieses eine spezielle Waarenreoision.

g. 24. Der Steuerpflichtige muß den Beamten die Waaren in einem

Zustande darlegen, worin sie sich obige Ueberzeugungverschaffen,können, und
Jsbegang 1018. R die
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die dazu erforderiichen Handleistungen, nach der Anweisung der Beamten, auf
elgene Gefahr und Kosten verrichten.

h. 25. Bei Transitogut unterbleibt die spezielle Revision im Ein= und

Ausgange dann, wenn die Waaren entweder auf denjenigen Straßen transpor-
tirt werden, fur welche kein Unterschied in der Abgabe den Gegenstanden nach

Statt findet, oder aber, wenn der Einbringer den hochsten Satz an Eingangs-
zoll entrichtet; jedoch in beiden Fallen unter der Boraussetzung, daß sie — wel-

ches das Jollamt zu beurtheilen hat — unter völlig sichern Waarenverschluß ge-

nommen werden können, und mit diesem dergestalt im Ausgangsamte anlangen,

das dies keinen Verdacht einer vorgenommenen Verranschung hegen darf.
Verbiuchssteuerpflicheige Waaren sind alsdann von der speziellen Re-

vision im Eingangsamte frei, wenn deren Versendung nach einem Packhofe

oder Steueramte, ohne Emrichtung der Verbrauchssteuer, zulässig. ist, und ein
völlig sicherer Waarenverschluß, nach dem Ermessen des Abfertigungsamtes,
Sctatt finden kann.

Die spezielle Revision bei dem Ausgange der Waaren findet nur dann

Statt, wenn es auf den Beweis des richtigen Ausganges ankommr, indem nur

wenige Gegenstände mit tinem Ausfuhrzolle belegtsind,und diese sich leicht von
selbst unterscheiden. Wählt der Absender denVerschlus im Absendungsorte;
so erleichtert dies die Revision.

#. 20. BegleitscheinesindDokumente, welche von den Behbrdenin der

Ablicht ausgestellt werden, den richtigen Eingangim inländischen Bestimmungs-=

orte, oder die wirklich erfolgteAusfuhr außer Landes bei solchen Gegenständen
nachzuweisen, von welchen

àa) die Verbrauchsstwuer noch nicht erhoben ist;
b) von welchen die Jollgefälle gar nicht, oder nur nach geringeren Sätzen, die

in bestimmten Fällen statt finden, entrichtet sind;
JP) auf welchen bei der Bestimmung außerhalb Landes ein Gefäll-Erlaß oder

eine Ausfuhrprämie ruht.
#. 27. Der Begleilschein soll ein genaues Verzeichnit, der Waaren,

worauf er lautet, nach Maaßgabe der vorhandenen Deklaration, die Zahl der

Kollis, Fässer u. s. w. und deren Bezeichnung, ferner den Bestimmungsort, so

wie den Zeitraum enthalten, für welchen er gültig ist, oder innerhalb dessen der

Beweis der erreichten Bestimmung geführt werden muß.
Der nach Umständen und Entfernung zu bestimmende Zeitraum der Gül-

tigkeit des Begleitscheins, soll jedoch in der Regel für den Transport zu Lande

und auf Strômen, nicht vier Monate, beim Transport uber See aber nicht
sechs Monate uberschreiten. In ungewohnlichen Fallen bestimmt die Regie-
rung, ob, wenn der vorgeschriebene Zeitraum nicht beobachtet wird, die gesetz-

lichen Folgen dieser Versaumniß sogleich eintreten sollen, oder eine weitere

Nachsicht zu gestatten ist.
Auch
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Auch soll in den Begleitscheinen bemerkt werden, ob und durch welche
Pfander oder Burgschaften Sicherheit fur die Erreichung des Bestimmungs-
ortes geleistet ist, so wie ferner: welche Art des Waarenverschlusses gewahlt,
und wie sie angelegt ist.

&amp;. 28. Der Waarenführer ubernimmt aus dem Begleitscheine die Ver-

pflichtung, fur die Gefaile zu haften, und dieselbe Waare in dem bestimmten
Zeitraume, an dem angegebenen Orte zur Revision und weitern Abfertigung un-

verandert zu gestellen.

F. 29. Diese Verpflichtung erlischt nur dann, wenn dem Waarenfuh-

rer durch das ihm bestimmte Amtbescheinigtwird, daß er allen jenen Obliegen-

heilen völlig genügt habe, worauf sodann die Löschung der geleisteten Bürg-
schaft oder Sicherhen erfolgt.

6. 30. Findet sich im Ausgangsamte, in der Packhofsstadt oder im

Versteuerungsamte, eine Abweichung von zwei vom Hundert mehr oder minder,

als in den Begleitscheinen angegeben ist; so soll sie, um den Verkehr nicht mit

Kleinigkeiten zu belästigen, zum Vortheil der Staatskassen nicht in Anspruch
genommen werden. "

Sollten Naturereignisse oder Unglücksfälle den Waarenführer bei dem
Transport innerhalb Landes verhindern, seine Reise fortzusetzen, und den Be-
stimmungsort in dem durch den Begleitschein bestimmten Zeitraum zu erreichen;
so ist er verpflichtet, dem nächsten Steueranme Anzeige davon zu machen, wel-

ches entweder den Aufenthalt auf dem Begleitscheine bescheinigen, oder, wenn

die Fortsetzung der Reise ganz unterbleibt, die Waare unter Lageraufsicht neh-
men muß.

Privatzeugnisse sollen jene amtliche Bescheinigung nicht ersetzen können.
§#. 31. In Rücksicht der Bestimmungen (F. 20.) braucht der Waaren-

führer so viele verschiedene Begleitscheine, als er Abladcorte für seine Fracht

hat; und die Aemter sollen ihm selbige hiernach, und wenn er es verlange, so-

gar für jeden Waarenempfänger besonders ausstellen.
§. 32. Wenn eine Waarenladung, worüber mi#r ein Begleitschein er-

theilt worden, eine veränderte Bestimmung erhält, so muß dies sofort dem

nächsten Steueramte angezeigt werden, welches den abgeänderten Bestimmungs-
ort auf der Rückseite des Begleitscheins nachrichtlich bemerkt.

# 33. Machen besondere Verhältnisse es nörhig, daß eine Waaren-
ladung, worüber nur ein Begleitschein ausgefertigt ist, während des Trans-

ports, der Kolliszahl nach, (nicht aber nach dem Inhalte der Fastagen, wel-
ches nicht erlaubt ist) getheilt werden muß; so soll dem Waarenführer frei stehen,
den Begleitschein bei dem nächsten Steueramte erster Klasse abzugeben, und die

Ladung daselbst so unter besondere Lageraufsicht zu geben, daß neue Begleit-
scheine auf einzelne Theile der Ladung ausgeferligt, werden können.

R 2 8. 34.
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 DaghBn &amp; 34. Oeffentliche Niederlagen, in welchen fremde Waaren, von de-Faabife. 8, wa /nen die Steuer gar nicht, oder nur zum Theil entrichtet ist, unter Aufsicht des

Staats aufbewahrk werden, heißen Packhöfe.

Adelasescht, . 35. Das Recht, fremde unversteuerte Waaren auf gewisse Zeit in
 2 ; einem Packhofe niederzulegen, heißt das Niederlagerecht, diese Zeit, die Lager-

frist, und die Gebuhr fur die Benutzung, das Lagergeld.

W— Das Niederlagerecht kann nur Kaufleuten und Spediteurs bewilligt wer-
" “ den. Auf Wein soll es ausnahmsweise nur dann Anwendung finden, wenn

dazu geeignete Räume im Packhofe vorhanden sind, und die Weine keinc Be-

handlung erfordern.
Auf Zoll findet in der Regel gar kein Niederlagerecht Start.

Sofietange Auf Verbrauchssteuer aber soll die Lagerfrist zwei Jahre nicht über-
hatten itt schreiten.

Ausnahme Fert §. 36. Als Ausnahme von der Regel, daß es für den Zoll kein Nieder-
*5s t-W lagerecht giebt, soll zur Erleichterung des Handels und zur Vermeidung von
Vand unig der Ruckzahlung, wenn die Waaren westlich der Oder wieder ausgefuhrt werden,

zu Stettin, Berlin, Frankfurth, Breslau, Magdeburg und Naumburg, fur
solche Waaren, welche nur dem Zoll, jedoch mit mehr als zwolf guten Groschen

unterworfen sind, ein sechsmonatliches Lager gestattet seyn.
Der Eingangszoll wird alsdann erst bei Herunternahme der Waarc

vom Packhofe, auf jeden Fall aber nach Ablauf der sechsmonatlichen Frist auch
dann entrichtet, wenn das Niederlagerecht in Bezug auf die Verbrauchssteuer

noch länger dauert.
&amp;#. 37. Wird die Waare innerhalb der Lagerfrist zum Ausgange dekla-

rirt und abgeführt, nach einer Richtung, für welche im Gesetze eine Erleichre-
rung im Joll vorgeschrieben ist; so wird der Eingangszoll darnach erhoben.

Der Versender haftet aber für die volle Abgabe, bis der wirkliche

Ausgang vorschriftsmäßig erwiesen ist.
&amp; 38. Wird verbrauchssteuerpflichtige Waare, nach verstrichener La-

gerfrist für den Zoll, aus dem ferneren Lager für Verbrauchssteuer nach einer

im Zoll erleichterten Richtung versandt; so kann, nach in gehöriger Form ge-
führtem Beweise der Ausfuhr, ein Anspruch auf Vergütung der mehr gezahlten
Jollgefälle gemacht werden.

&amp;. 30. Wird die Waare aus dem Packhofslager nach einer anderen

Packhofsstadt deklarirt und abgeführt, so ist das Niederlagerecht für den Zock
erloschen.

1 Spetlon. ### 40. Für den Speditionshandel von Stektin ist jedoch gestatter, die
Hsstesondere; Waare, bis drei Wochen nach der Einlagerung, nach Frankfurth, Berlin und

Breslau als Speditionsgut zu deklariren und abzuführen, dergestalt, daß das

sechsmonatliche Lagerrecht, vom Eingange der Waare in der zweiten Packhofs-
stadt an, gerechnet wird.

F. 4I.
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8. 41. Erfordert der Handel einiger Stadte in den Provinzen links der
Weser ahnliche Ausnahmen; so bleibt deren Bewilligung den Ministern der
Finanzen und des Handels vorbehalten.

§. 42. Die Entrichtung des Lagergeldes soll nach folgenden Sätzen
geschehen:

Für das Lager bis zu drei Monaten einschließlich wird nichts entrichtet.

Für das Lager bis zu einem Jahre, vom ersten Tage des vierten
Kalendermonals an monatlich:

bei trockner Waare vom Zentner sechs Pfennige,
bei nasser Waare vom Zentner einen Greschen.

Für das Lager bis zu zwei Jahren, für die zweiten zwölf Monate
monatlich:

bei trockner Waare vom Zentner ein Groschen;

bei nasser Waare vom Zentner zwei Groschen
Kollis unter einem Zentner, werden zur Enmichtung gleich solchen von

einem Zentner gezogen.

Bei schwereren Kollis werden die Zwischensummen in Pfunden nicht
mit zur Berechnung gebracht.

Jeder Monat wird nach dem Kalender und für voll gerechnet, wenn
die Lagerfrist auch unter einem Monat dauert.

&amp;# 43. Wo der Packhofsraum Privateigenthum ist, und der Staat nur

die Aufsicht auf das Lager und die Verwaltung führr, wird das Lagergeld nach
dem örtlichen Kostenbedarf für das Gelaß und die Ausfsicht festgestellt.

§. J4. Die im Packhofslager befindliche Waare haftet dem Staate un-

bedingt für die davon schuldigen Gefälle nach demjenigen Tarif, der am Tage
der Versteuerung gültig ist. Eine Herausgabe der Waare kann in keinem Falle,
auch nicht von den Gerichtshöfen bei Konkursen, eher verlangt werden, bis die

Gefälle bezahlt find.
# 45. Beim Eingang von Gegenständen auf Packhöfen und bei Ver-

sendung von denselben, finden im Allgemei#en dieselben Vorschriften Statt,
welche für die Einfuhr von Waaren über die Grenze ohne Entrichtung der
Sceuer, und für die Ertheilung von Begleitscheinen, gegeben werden, und wo-

bei besonders die künftige Bestimmung der Waare, ob sie zur Versendung, zum
Mackhofs= oder Privatlager, ooer zum Verbruuch bestimmt ist, berücksichtigt
werden muß.

#. 40. Transitogut und andere Waaren, welche zur weiteren Versen-
dung angegeben sind, brauchen in den §. 25. bemerkten Fällen nur dann einer

speziellen Revision unterworfen zu werden, wenn der Empfänger es wünscht,

oder Verdacht einer Vertauschung vorhanden ist.
§. 47. Waaren, welche zur Konsumtion im One, zur Niederlage,

oder zum Privaklager bestimmt sind, sollen innerhalb der in den Packhofs Re-

glements
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glements zu bestimmenden Zeit nach ihrer Ankunft, in Gegenwart des Empfän-
gers, speziell revidirt werden. Ueber dielenigen, welche zur Niederlage kom-
men, erhält er einen Niederlageschein, welcher bei der Verabfolgung der Waa-

ren zuruckgegeben wird, und es stehet ihm frei, die Waare seinerseits zu ver-

schließen.
Dem Ermessen der Stenerbehörde bleibt es überlassen, in welchen

Fällen sie den Waarenverschluß der lagernden Waaren nolhig crachtet.
Melder sich der Empfänger nicht innerhalb der bestimmten Zeit nach

Ankunft der Waare, uin jenen Verhandlungen beizuwohnen; so kann das

Verfahren ohne ihn geschehen.

#t4 lwukee, K. 48. Den Eigemhümern und Disponenten der lagernden Güter steht
Lager 6 frei, auf der Nieverlage, unter Aufsicht der Beamten, die Maaßregeln zu

rreten, welche die Erbaltung der Waare nörbig macht, sie zu dem Ende umzu-

stürzen, anders zu vexpacken, oder aufzufüllen.
Das Nertogewicht, oder der Indalt der Waaren bei der ersten Revi-

sion, darf aber durch dergleichen Maaßregeln nie vermindert werden; so wie

auch bei der Herunternahme der Waare, keine Vergütung für versteuerte
Waare erfolgt, welche zur Erganzung der unversteuerten gedient hat.

Veränderungen des Gewichts der Thara sund unter obigen Umständen
erlaubt.

Die besonderen Packhofsreglemenks bestimmen nach den örtlichen Be-
dürfnissen, in wie weit Bearbeitungen der auß# dem Packhofe lagernden Waa-

Fen auch für andere Zwecke, als den der bloßen Erhaltung, statt finden können.

Besondere Packhofs- K. 40. Für eine jede Packhofsstadt soll, nach Maaßgabe der örtlichen
“ms Umstände, ein besonderes Regulativ von dem Minister der Finanzen ertheilr,

und dem Handelsstande daselbst bekannt gemacht werden.

Verostichtungen, der F. 5. Die Packhofsverwai#tung muß für die wirthschaftliche Erhaltung
fet de Egernden der Packhofsraume in Dach und Fach, füur sichern Verschluß derselben, für Ab-

en. wendung von Feuersgefahr eder Brandstiftung aus Unvorsichtigkeit im
Innern des Gebäudes und seiner nächsten Umgebungen, und für Aufrechter-
chaltung von Ruhr und Ordnung unter den im Packhofe beschäftigten Perso-

nen, dem im vorigen F. erwähmen besonderen Packhofsregulativ gemdß,

sorgen, und haftet für Beschädigungen der lagernden Waaren, die aus einer
Unterlassung oder Vernachlässigung dieserFürforgeentstehen.

Andere Beschädigungen der lagernden Waaren, und dieselben treffen-
Den Unglücksfälle, hat sie dagegen nicht zu vertreten.

BsohrenMltunab- S. 51. Sind Güter, deren Eigenthümer und Empfänger unbekannt sind,
rei Wann , ein Jahr im Packhofe geblieben; so soll diee und einegenaue Bezeichnung dersel-

unbekannt is, ben, durch die Amts-,Intelligenz- und Zeilungs-Blätter der Provinz, zu zwei
verschiedenen Malen von vier zu vier Wochen bekannt gemacht, und ein drei-

monatlicher Termin anberaumtwerden, nach dessen Ablauf die Packhofsverwal-
tuna.



tung,wenn sich niemand meldet, berechtigt ist, die Güter öffentlich in Gegen-
wart eines oberen Steuerbeamten meistbierend zu verkaufen. Der Ertrag soll

nach Abzug des Lagergeldes und der Abgaben, Neun Monate hindurch deponirt
bleiben, nach deren Ablauf aber der Armenkasse verfallen.

Sind dergleichen Güter einem schnellen Verderben ausgesetzt; so kann
in früherer Verkauf mir Genehmigung der Regierung in der Art geschehen,

daß der Lizitationstermin im Orte zu zwei verschiedenen Malen innerhalb acht
Tagen öffentlich bekannt gemacht wird.

Ist der Eigenthämer bekannt, so soll er aufgefordert werden, die län-
ger als zwek Jahr lagernden Güter in einer bestimmmten Frist vom Pack-
bofe herunter zu nehmen, welche vier Wochen nicht überschreiten darf, wi-
drigenfalls damit, wie vorhin bemerkt, zum Verkauf geschritten, und der Er-
trag, nach Abzug aller Kosten und Abgaben, dem Eigenthümer zugestellt
werden soll.

#. 52. Welchen Handelsplätzen dasNiederlagerecht un#edingt, und wel-
chen es bedingt auf gewisse Gegenstände zugestanden werden soll, bestimmt das.
Ministerium des Handels.

An Orten, wo keine Packhbfe, und keine dem Staate zugehbrigen Ge-

baude vorhanden sind, welche zu einer Packhofsanlage benutzt werden kön-
nen, ist es Sache der Kaufmannschaft oder Kommune, welche eine solche-

Anlage wünschen, den nöthigen sicheren Raum zur Benutzung, des Staats.
zu stellen, und wenn die Berwaltungskosten die Einnahmen an Lagergeld-
übersteigen, den Mehrbetrag zu decken-

K. ö3. Privaklager heißt die einem Privatmanne zugestandene Befügniß.
Waarer bei sich zu lagern, von welchen Gefälle noch nicht enrrichtet sind.

. S4. Das Privatlager soll bei solchen Waaren nicht Statt finden, bei
„welchen es auf die Identitäkt ankommt; es soll Niemand Anspruch darauf ha-
ben, sondern lediglich von dem Ermessen der Verwaltung, abhängen, wo,

wann und unter welchen Bedingungen sie das Privatlager zu bewilligen,

-aufzuheben oder zu beschränken für gut findet.
· Es bleibt fur Wein in den Provinzenost lich der Weser, allen denen

oausdrücklich versagt, welche mit Landwein haudeln, diesen in ihrem Gewerbe
brauchen oder Weinberge in der Nähe ihres Wohnorts besitzem.

K öSDer Inhaber eines Privatlagers baftet für die ihm. in Rechnung:

gestellten Gefälle von den darim niedergelegten Waaren, in sofern er derenEnt-
rrichtung an andern Orren, oder die Ausfuhr der Waaren in vorgeschriebener-

Art, nichr nachzuweisen vermag.

S. Sn. Der Zoll wird nach dem Brutkogewichk, die- Verbrauchsff

nach dem Nettogewicht berechuet und erhoben.
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